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F l u g g a s t r e c h t
Hund im Flugzeug gilt rechtlich nur als 
„Gepäck“
Eine Frau verlangte 5.000 Euro von einer 
Fluggesellschaft, weil ihr Hund während der 
Reise entlief. Sie muss sich jedoch mit ma-
ximal 1.700 Euro zufriedengeben, da Haus-
tiere nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) rechtlich nur als „Ge-
päck“ gelten.

Eine Reisende flog am 22 Oktober 2019 mit 
ihrer Mutter und ihrem Haustier (einer Hün-
din) von Buenos Aires (Argentinien) nach 
Barcelona (Spanien). Der Flug wurde von 
der Fluggesellschaft Iberia durchgeführt. 
Die Hündin musste aufgrund ihrer Größe 
und ihres Gewichts in einer Transportbox 
im Frachtraum befördert werden. Bei der 
Aufgabe des Gepäcks gab die Reisende das 
Interesse an der Ablieferung am Bestim-
mungsort nicht betragsmäßig an. Die Hün-
din befreite sich während der Beförderung 
zum Flugzeug aus der Transportbox und 
konnte nicht wieder eingefangen werden. 
Die Reisende verlangte als immateriellen 
Schadensersatz für den Verlust ihrer Hündin 
einen Betrag von 5 000 Euro. Iberia erkann-
te ihre Haftung und das Recht auf Entschä-
digung an, allerdings nur bis zu dem für 
aufgegebenes Reisegepäck vorgesehenen 
Höchstbetrag.
Das mit der Schadensersatzklage befasste 
spanische Gericht hat sich an den Ge-
richtshof gewandt, um zu klären, ob mit 
den Reisenden beförderte Haustiere vom 

Begriff „Reisegepäck“ im Sinne des Über-
einkommens von Montreal ausgenom-
men sind. Der Gerichtshof stellt fest, dass 
Haustiere nicht vom Begriff „Reisegepäck“ 
ausgenommen sind. Denn auch wenn sich 
die gewöhnliche Bedeutung des Begriffs 
„Reisegepäck“ auf Gegenstände bezieht, 
lässt dies nicht den Schluss zu, dass Haus-
tiere nicht unter diesen Begriff fallen. Das 
Übereinkommen von Montreal regelt die 
internationale Beförderung auf dem Luft-
weg von Gütern sowie von Personen und 
Reisegepäck. Der Begriff „Personen“ bezieht 
sich auf den Begriff „Reisende“, so dass ein 
Haustier nicht einem „Reisenden“ gleichge-
stellt werden kann. Folglich fällt ein Haustier 
für die Zwecke der Beförderung im Luftver-
kehr unter den Begriff „Reisegepäck“ und 
der Ersatz des Schadens, der durch den Ver-
lust dieses Tiers entstanden ist, richtet sich 
nach der für Reisegepäck vorgesehenen 
Haftungsregelung.
Wenn kein Interesse an der Ablieferung am 
Bestimmungsort betragsmäßig angegeben 
wurde, deckt der Haftungshöchstbetrag des 
Luftfahrtunternehmens für den Verlust von 
Reisegepäck sowohl den immateriellen als 
auch den materiellen Schaden ab. Ist ein 
Fluggast der Ansicht, dass der Höchstbetrag 
zu niedrig ist, hat er die Möglichkeit, vorbe-
haltlich der Zustimmung des Luftfahrtunter-
nehmens einen höheren Betrag festzulegen, 
indem er das Interesse an der Ablieferung 
am Bestimmungsort betragsmäßig angibt 
und den verlangten Zuschlag entrichtet.
Der Umstand, dass der Schutz des Wohler-
gehens von Tieren eine von der Union aner-
kannte dem Gemeinwohl dienende Zielset-
zung darstellt, schließt nicht aus, dass Tiere 
als „Reisegepäck“ befördert werden können 
und in Bezug auf die Haftung für ihren Ver-
lust als solches angesehen werden, sofern 
den Erfordernissen an ihr Wohlergehen 
während ihrer Beförderung in vollem Um-
fang Rechnung getragen wird.
Europäischer Gerichtshof,
Urteil vom 16.10.2025 – C-218/24 –

S c h a d e n e r s a t z r e c h t
Keine Haftung einer Textilreinigung bei 
Reinigung laut Etikett
Hält sich eine Textilreinigung bei der Rei-
nigung eines Kleidungsstücks an die Rei-
nigungsvorgaben des Herstellers, so haftet 

sie nicht, wenn Schäden durch die Reini-
gung entstehen. Dies hat das Amtsgericht 
München entschieden.

Ein Münchner brachte im August 2019 eine 
Daunenjacke einer Luxusmarke mit Leder-
besätzen in eine Textilreinigung. Die Jacke 
enthielt eine Pflegekennzeichnung mit dem 
Zusatz „nicht waschen, nicht bleichen, kein 
Wäschetrockner, bügeln, finishen bei ca. 
100° C, keine chemische Reinigung im Lö-
semittel“. Als er seine Jacke nach der Reini-
gung abholte, wies diese große schmutzige 
Flecken auf. Ihm wurde mitgeteilt, dass eine 
Entfernung der Flecken nicht möglich sei. 
Er verlangte daraufhin den Ersatz des Neu-
werts in Höhe von 1.200 Euro vom Reini-
gungsunternehmen. Sowohl das Unterneh-
men als auch dessen Versicherung wiesen 
den Anspruch jedoch zurück.
Der Kunde reichte daher Klage zum Amts-
gericht München ein. Er behauptete, die 
Reinigung sei mangelhaft gewesen und 
die Verfärbung sei bei der Reinigung oder 
Trocknung entstanden. Das Reinigungsun-
ternehmen stellte sich auf den Standpunkt, 
die Reinigung entsprechend dem Reini-
gungsetikett durchgeführt zu haben. Beim 
Trocknungsvorgang habe sich Farbstoff von 
den Lederbesätzen gelöst, sei in den Ober-
stoff des Polyesters gewandert und dort 
getrocknet. Ursächlich hierfür sei eine un-
zureichende Farbechtheit der Lederbesätze 
gewesen.
Das Gericht wies die Klage ab. Eine fehler-
hafte Reinigungs- oder sonstige Behand-
lung der Jacke durch die Beklagten liege 
nicht vor.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
und den dortigen sachverständigen Aus-
führungen des Sachverständigen sei die 
streitgegenständliche Jacke vom Beklagten 
aus fachlicher Sicht korrekt und ordnungs-
gemäß nach Empfehlung des Herstellers 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
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gereinigt worden. Die nach der Reinigung 
aufgetretenen Flecken im Bereich der Le-
derapplikationen der Jacke beruhten auf 
einem latenten Materialfehler des Lederbe-
satzes, der im Rahmen des Trocknungspro-
zesses Farbbestandteile in den sonstigen 
Jackenstoff abgegeben hat.
Amtsgericht München,
Urteil vom 01.04.2025 – 172 C 17342/22 –

EU - R e c h t
Gleichgeschlechtliche Ehe für alle muss in 
gesamter EU anerkannt werden
Ein Mitgliedstaat ist verpflichtet, die Ehe zwei-
er Unionsbürger gleichen Geschlechts anzu-
erkennen, die rechtmäßig in einem anderen 
Mitgliedstaat geschlossen wurde, in dem die-
se von ihrem Freizügigkeits- und Aufenthalts-
recht Gebrauch gemacht haben. Dies hat der 
Europäische Gerichtshof entschieden.

Im Jahr 2018 heirateten zwei polnische Staats-
angehörige, die sich in Deutschland aufhal-
ten und von denen einer auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt, in Berlin. Da sie 
nach Polen ziehen und sich dort als Ehepaar 
aufhalten wollten, beantragten sie die Um-
schreibung der in Deutschland ausgestellten 
Eheurkunde im polnischen Personenstands-
register, damit ihre Ehe in Polen anerkannt 
wird. Dieser Antrag wurde mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass das polnische Recht die 
Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts 
nicht zulasse. Die Umschreibung der Eheur-
kunde laufe daher den Grundprinzipien der 
polnischen Rechtsordnung zuwider.
Die Ehegatten fochten diese ablehnende Ent-
scheidung an. Das mit der Rechtssache be-
fasste Oberste Verwaltungsgericht Polens hat 
sich an den Gerichtshof gewandt. Es möchte 
wissen, ob die nationale Regelung, die weder 
die Anerkennung einer Ehe erlaubt, die Per-
sonen gleichen Geschlechts in einem ande-
ren Mitgliedstaat geschlossen haben, noch, 
dass die Eheurkunde zu diesem Zweck im 
Personenstandsregister umgeschrieben wird, 
mit dem Unionsrecht vereinbar ist.
Der Gerichtshof wies darauf hin, dass die 
Regelungen über die Ehe zwar in die Zu-
ständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, die-
se bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit 
jedoch das Unionsrecht beachten müssen. 
Als Unionsbürger haben die betreffenden 
Ehegatten das Recht, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-
zuhalten und sowohl im Zuge der Ausübung 
dieses Rechts als auch nach der Rückkehr in 
ihren Herkunftsmitgliedstaat ein normales 
Familienleben zu führen. Insbesondere wenn 
sie im Aufnahmemitgliedstaat – u. a. durch 
eine Eheschließung – ein Familienleben auf-
bauen, müssen sie die Gewissheit haben, die-
ses fortsetzen zu können, wenn sie in ihren 

Herkunftsmitgliedstaat zurückkehren.
Die Verweigerung der Anerkennung ei-
ner Ehe zweier Unionsbürger gleichen Ge-
schlechts, die rechtmäßig in einem anderen 
Mitgliedstaat geschlossen wurde, in dem 
diese von ihrem Freizügigkeits- und Aufent-
haltsrecht Gebrauch gemacht haben, kann 
zu schwerwiegenden Nachteilen administra-
tiver, beruflicher und privater Art führen, die 
die Ehegatten dazu zwingen, in ihrem Her-
kunftsmitgliedstaat als ledige Personen zu 
leben.
Aus diesem Grund urteilt der Gerichtshof, 
dass eine solche Verweigerung gegen das 
Unionsrecht verstößt. Es wird damit nicht nur 
gegen das Freizügigkeits- und Aufenthalts-
recht verstoßen, sondern auch das Grund-
recht auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens verletzt.
Europäischer Gerichtshof,
Urteil vom 25.11.2025 – C-713/23 –

M i e t r e c h t
Mieter muss Reparaturkosten für be-
schädigte Wohnungstür nach Polizeiein-
satz übernehmen
Das Landgericht Köln hat dem Eigentümer 
einer bei einem Polizeieinsatz beschädigten 
Wohnungseingangstür Schadensersatz 
gegen Mieter und Wohnungsnutzer zuge-
sprochen. Zwar hätten die Beklagten die 
Tür nicht selbst beschädigt. Die Beschädi-
gung durch die Polizisten sei ihnen jedoch 
zuzurechnen. Denn nach dem Ergebnis ei-
ner durchgeführten Beweisaufnahme stehe 
für das Gericht fest, dass die Beklagten den 
Polizeieinsatz in Form des Aufbrechens der 
Wohnungseingangstür durch ihr Verhalten 
ausgelöst haben.

In der Wohnung hatten sich Personen laut-
stark angeschrien. Die alarmierten Polizei-
beamten versuchten nach ihrem Eintreffen 
vor Ort mehrfach durch lautstarkes Klopfen 
und Rufen, die Mitbewohner dazu zu be-
wegen, die Türe zu öffnen. Sie gaben sich 
dabei als Polizisten zu erkennen. Letztlich 
brachen die Polizeibeamten die Tür auf, wo-
durch diese beschädigt wurde
Die Mieter seien als Störer anzusehen, die 
durch ihr Verhalten die polizeilichen Maß-
nahmen herausgefordert und damit zu 
verantworten hätten. Die von den Beamten 
gewählten Maßnahmen seien auch nicht 
rechtswidrig, was die Zurechnung unter-
brechen könnte, sondern seien zur Gefah-
renabwehr erforderlich und angemessen 
gewesen. Im Sinne einer effektiven Gefah-
renabwehr sei die Polizei grundsätzlich be-
rechtigt, zur Abwehr einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung denje-
nigen in Anspruch zu nehmen, der bei ver-
ständiger Würdigung der Sachlage als Ver-

antwortlicher für die Gefahr erscheine.
Landgericht Köln,
Urteil vom 04.04.2025 – 32 O 77/22 –

S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t	
Sturz auf eigener Treppe während Ruf-
bereitschaft ist kein Arbeitsunfall
Wer sich in seiner eigenen Wohnung in 
Rufbereitschaft befindet, dann zu einem 
Noteinsatz gerufen wird und auf dem Weg 
zur Haustür stürzt, steht nicht unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Das Ereignis stellt daher keinen Arbeitsun-
fall dar. Dies hat das Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg entschieden

Der zum Unfallzeitpunkt 72 Jahre alte Klä-
ger war, obwohl schon in Rente, beruflich 
noch als Fahrer eines Abschleppdienstes 
beschäftigt. In einer Dezembernacht des 
Jahres 2022 übernahm er von zu Hause aus 
die Rufbereitschaft für etwaige Noteinsät-
ze. Gegen 2 Uhr nachts wurde er zu einem 
Einsatz gerufen, packte seine Sachen zu-
sammen und verließ rund eine halbe Stun-
de später seine Wohnung. Auf der Treppe 
innerhalb des von ihm bewohnten Mehrfa-
milienhauses stolperte er über einen dort 
liegenden Backstein und stürzte mehrere 
Treppenstufen hinab. Dabei zog er sich un-
ter anderem eine Gehirnerschütterung zu 
und musste rund eine Woche lang stationär 
im Krankenhaus behandelt werden.
Die Berufsgenossenschaft lehnte es ab, das 
Ereignis als Arbeitsunfall anzuerkennen. Die 
hiergegen gerichtete Klage vor dem Sozial-
gericht Berlin blieb ohne Erfolg. Der 3. Senat 
des LSG hat mit seinem Urteil vom 6. No-
vember 2025 die ablehnende Entscheidung 
bestätigt. Das Heruntergehen der Treppe 
im Mehrfamilienhaus von der Wohnungs-
tür zur Außentür habe nicht in einem sach-
lichen Zusammenhang mit der versicherten, 
beruflichen Tätigkeit des Klägers gestan-
den. Letztere beginne erst dann, wenn die 
Außentür des Wohngebäudes durchschrit-
ten werde. Erst dann werde der nicht ver-
sicherte, häusliche Lebensbereich verlassen 
und der versicherte Arbeitsweg begonnen. 
Im Interesse der Rechtssicherheit sei diese, 
an objektive Merkmale anknüpfende und 
leicht feststellbare Grenze bewusst starr zu 
ziehen.
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 06.11.2025 – L 3 U 42/24 –
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